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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage vom 16.04.2024, in der Sie um Beratung im 

Zusammenhang mit der für die Stadtratssitzung am 24.04.2024 vorgesehenen 

Beschlussfassung zur o.g. Vorlage der Stadtverwaltung bitten. Herr Präsident 

Pleye hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Uwe.Krauss @ 
lvwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0345) 514-1238

Fax: (0345)514-1414

Zusammen mit der Haushaltssatzung 2024 hat der Stadtrat ein Konsolidie­

rungskonzept zur weiteren Reduzierung der überhöhten städtischen Liquidi­

tätskredite beschlossen, darin wurde ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag von 

11,5 Mio. € festgelegt. Diesen Betrag will die Stadt durch vier Maßnahmen 

erzielen, als eine dieser Maßnahmen ist die Umstellung der o.g. Beitragssat­

zung vorgesehen. Konkretisierend wird im Konsolidierungskonzept ausge­

führt, dass durch die Anpassung der Satzung mindestens eine Zuschussmini­

mierung in Höhe von 3,8 Mio. € erreicht werden soll. Verwiesen wird hierzu auf 

einen Anstieg des städtischen Zuschussbedarfs im Produkt „Betrieb von Kin­

dertagesstätten“ von 38,3 Mio. € im Jahr 2013 auf 61,8 Mio, € im Jahr 2022. 

Diesem sehr starken inflations- und tarifbedingten Anstieg soll zumindest teil­

weise durch eine Erhöhung der Kostenbeiträge begegnet werden.
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#moderndenken
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Nach § 100 Abs. 6 Satz 1 KVG LSA sind die Maßnahmen des entsprechend § 100 Abs. 5 KVG LSA 

beschlossenen Konsolidierungskonzeptes verbindlich. Nach Satz 2 sind Abweichungen von diesen 

bindenden Festlegungen nur zulässig, wenn das Flaushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise 

erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

Insofern ist die von Ihnen geschilderte sich abzeichnende Ablehnung der o.g. Beschlussvorlage 

durch den Stadtrat unverständlich, da hierdurch die Umsetzung einer verbindlich beschlossenen 

Konsolidierungsmaßnahme verhindert würde. Eine Ablehnung wäre daher rechtswidrig, sofern nicht 

alternativ eine gleichwertige Konsolidierungsmaßnahme vom Stadtrat beschlossen wird.

Eine Befreiung von der Bindungswirkung des § 100 Abs. 6 Satz 1 KVG LSA wie noch im Vorjahr 

lässt sich aufgrund der nunmehr eindeutig im Konsolidierungskonzept festgeschriebenen Beitrags­

erhöhung nicht herleiten.

Mit freundlichen Grüßen

rag


